
Wenn ein Baby kommt.
Alle wichtigen Termine auf einen Blick! 

Termin:

ab Kenntnis der  
Schwangerschaft

bei Gefahr für 
Gesundheit/Leben
von Mutter oder Kind

12 Wochen vor voraussicht-
licher Entbindung

8 Wochen vor 
voraussichtlicher 
Entbindung

Entbindung

ab Entbindung, spätestens 
bis Ende Mutterschutz 
(Mutter) bzw. bis 8 Wochen 
nach der Geburt (Vater)

8 Wochen nach der  
Entbindung, spätes tens bis 
zum Ende des Wochengeld-
bezuges

spätestens 3 Monate  
vor Ablauf der zuerst  
beanspruchten Karenz

3 Monate vor dem Ende  
der Karenz (max. bis 21.  
Lebens monat des Kindes 
möglich)

bei Mutter- od. Vaterschafts-
austritt bis spätestens 3  
Monate vor Ende der Karenz 
(Achtung: Karenz max. bis 
zum 2. Geburtstag des  
Kindes möglich), bei Eltern-
teilzeit Kündigungsfrist 
einhalten

vor Arbeits aufnahme/ 
Wiedereintritt nach Karenz

Zuständige Stelle:

Arzt

Arbeitgeber (bei Probezeit und 
befristeten Dienstverhältnissen 
bitte Rücksprache mit AK Tirol)

Arbeitgeber

Tiroler Gebietskrankenkasse

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Tiroler Gebietskrankenkasse

Krankenhaus

Standesamt

Meldeamt

Tiroler Gebietskrankenkasse

Finanzamt

Arbeitgeber 

Tiroler Gebietskrankenkasse

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Arbeitgeber
(Mitarbeitervorsorgekasse)

AMS

Anspruch auf:

Mutter-Kind-Pass 
(vorgeschriebene Untersuchungen nötig für 
Kinder   betreuungsgeld: 5 während Schwanger-
schaft, weitere 5 bis zum 14. Lebensmonat 
des Kindes)

Kündigungs- und Entlassungsschutz
Schutz für Mutter und/oder Kind vor 
gesundheitsschädigender Arbeit 

individuelles Beschäftigungsverbot  
(Frühkarenz)

vorzeitiges Wochengeld

absolutes Beschäftigungsverbot

Wochengeld (zu beantragen bei TGKK)

Geburtsanzeige beim Magistrat oder Gemeinde-
amt des Geburtsortes binnen einer Woche

Geburtsurkunde

gebührenfreie Geburtsbestätigung zur Vorlage 
bei TGKK

evtl. Vaterschaftsanerkenntnis bei unehelichen 
Kindern

Meldezettel

Fortbezug des Wochengeldes

Wenn kein Anspruch auf Wochengeld – Antrag auf 
Kinderbetreuungsgeld, evtl. Zuschuss zum KBG
(Achtung: Bei Zuschuss Rückzahlungsverpflichtung)

Familienbeihilfe

Mitteilung der Karenz von Mutter bzw. Vater  
(längstens bis zum 2. Geburtstag möglich!), od. 
der Elternteilzeit (bei Rechtsanspruch bis Ablauf  
7. Lebensjahr, ohne Rechtsanspruch Vereinbarung 
bis Ablauf 4. Lebensjahr möglich.)

Antrag auf Kinderbetreuungsgeld und evtl.  
Zuschuss zum KBG

Verlängerung der Karenz bis zum 2. Geburtstag  
des Kindes oder Bekanntgabe einer Elternteilzeit 
bis Ablauf 4. bzw. 7. Lebensjahr des Kindes, je 
nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
(Elternteilzeit NEU)

Aufgeschobene Karenz (max. 3 Monate pro Eltern-
teil) bis zum Volksschuleintritt des Kindes  
(spätestens bis Vollendung des 7. Lebensjahres)  
Achtung: bei Inanspruchnahme von aufge-
schobener Karenz kein KBG!

Evtl. Abfertigung  
(bei entsprechenden Vordienstzeiten)

Antrag auf Kinderbetreuungsbeihilfe

Vorzulegende Unterlagen:

 Eventuell e-card

 
Entbindungstermin

 
Bescheinigung des Arbeitsinspektionsarztes oder des 
Amtsarztes (BH, Magistrat)

 
Entbindungstermin

 
Entbindungstermin

 
welche Dokumente benötigt werden

 
welche Dokumente benötigt werden

 evtl. Bescheinigung über Frühgeburt od. Kaiserschnitt-
entbindung (für Berechnung des Wochengeldes)

 
(Finanzamt)

schriftliche Anmeldung

 
Dauer, Ausmaß und Lage.

 
und der übrigen im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Kinder für Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld

Zuschuß zum KBG für AlleinerzieherInnen 
auch ohne Namensnennung des Kindesvaters 
möglich. Achtung: Rückzahlungsverpflichtung

Karenz, bei Elternteilzeit Bekanntgabe von Beginn, 
Dauer, Ausmaß und Lage.

 
der Schutzfrist (Mutter) – bzw. 8 Wochen nach der 
Geburt (Vater) – oder 3 Monate vor Ende der 

 verkürzten Karenz

 (Mutter- bzw. Vaterschaftsaustritt)
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